
ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude
gemäß den SS '16 ff. Energieeinsparverordnung (EnEV) vom 1 18. November 2013

07.01.2025Gültig bis:

Gebäude

Gebäudetyp

Adresse

Gebäudeteil

Baujahr Gebäude 3

Baujahr Wärmeerzeuger

Anzahl Wohnungen

Gebäudenutzfläche (AN)

Wesentliche Energieträger für
Heizung und Warmwasser 3

Erneuerbare Energien

Art der Lüftung / Kühlung

Anlass der Ausstellung
des Energieausweises

Registriernummer 2
SH-2015-000329300 1

Reihenmittelhaus

Holmer Straße 30b, 22880 Wedel

Mittelhaus Typ 141 (E25)

2015

2015

1

Deutsche Reihenhaus
154,8 m2 Cl nach S 19 EnEV aus der Wohnflache ermittelt

Erdgas (Kraft-Wärme-Kopplung)

KWK Art: als Ersatzmaßnahme nach 57
Verwendung: Heizwärme, 

Strom
Warmwasser undEEWärmeG

X Fensterlüftung O Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung C] Anlage zurC) Schachtlüftung O Lüftungsanlage ohne Wärmerückgewinnung Kühlung
X Neubau C] Modernisierung O Sonstiges
C] Vermietung / Verkauf (Änderung / Erweiterung) (freiwillig)

Hinweise zu den Angaben über die energetische Qualität des Gebäudes
Die energetische Qualität eines Gebäudes kann durch die Berechnung des Energiebedarfs unter Annahme vonstandardisierten Randbedingungen oder durch die Auswertung des Energieverbrauchs ermittelt werden. Als Be-zugsfläche dient die energetische Gebäudenutzfläche nach der EnEV, die sich in der Regel von den allgemeinenWohnflächenangaben unterscheidet. Die angegebenen Vergleichswerte sollen überschlägige Vergleiche ermögli-Chen (Erlauterungen — siehe Seite 5). Teil des Energieausweises sind die Modernisierungsemptehlungen (Seite 4).

X Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Berechnungen des Energiebedarfs erstellt (Energie-bedarfsausweis). Die Ergebnisse sind auf Seite 2 dargestellt. Zusätzliche Informationen zum Verbrauch sind
freiwillig.

C] Der Energieausweis wurde auf der Grundlage von Auswertungen des Energieverbrauchs erstellt (Energie-verbrauchsausweis), Die Ergebnisse sind auf Seite 3 dargestellt.

Datenerhebung Bedarf/Verbrauch durch C] Eigentümer X Aussteller

O Dem Energieausweis sind zusätzliche Informationen zur energetischen Qualität beigefügt (freiwillige Angabe).

Hinweise zur Verwendung des Energieausweises

Der Energieausweis dient lediglich der Information. Die Angaben im Energieausweis beziehen sich auf das
gesamte Wohngebäude oder den oben bezeichneten Gebäudeteil. Der Energieausweis ist lediglich dafür gedacht,
einen überschlägigen Vergleich von Gebäuden zu ermöglichen.

Aussteller:

Deutsche Reihenhaus AG

Poller Kirchweg 99
51105 Köln 08 01 2015

Ausstellungsdalum

Datum der anoewondoten EnEV, gegebenenfalls angewendeten Ånderunqsverordnung zur EnEV

Untotschntt dos Ausstollors

Bei rucht Zuteilung
der Rogistrternummor (9 17 Absatz Satz 4 und 5 EnEV) ist das Datum der Antraqstollury,J etnzutraqon, dio Rogistnornumrnor ist nach deren
Eingang nachträglich einzusetzen, Mehrfachangaben möglich bet Wårmonotzen Baujahr dor Ubergabestatton

PLUS 2 10



ENERGIEAUSWEIS für Wohngebäude
gornåiß den 10 ff, Enorgiccintvarvcrordnuri(J (EnEV) vorn I a, 201%

Berechneter Energiebedarf des Gebaude% Registriernurnrner SHUI 2

Energiebedarf

11,9

Endencrgiebedarf dieses Gebäudes

56,7 kWh/(rn'41)

o 25 50 75 100 125 150 175 200 225 »250

24,1

Primärenergiebedarf dieses Gebäudes

4

Prima.rcnqraivt./å<arl

1%tWert 24,1 Anforderungtwert 60,3 kWhJ(rnZ a)

Enerq/ebedarl%bcrechnunqen verwendeter» Verfahren

% Verfahren nach DIN V DIN V 4701-10

C) Verfahren nach DIN V 1?Æ99
Ist-Wert 0.33 W/(rnz.K) Anforderungowerl 0,65

SomrnvrlLh;r c Wårrncochvlz (bci Neubau) X eingehalten

Endenergiebedarf dieses Gebäudes
[Pflichtangabe in Immobilienanzeigenl

Angaben zum EEWärmeG 5

Nutzung erneuerbarer Energien zur Deckung des
Wärrne-und Kältebedarfs auf Grund des Erneuerbare-
Energien-Wärmegesetzes (EEWårmeG)

Deckungsanteil:

Ersatzmaßnahmen 6

Die Anforderungen des EEWårmeG werden durch die
Ersatzmaßnahme nach 7 Absatz 1 Nummer 2
EEWärmeG erfüllt.

Die nach 7 Absatz 1 Nummer 2 EEWärmeG
verschärften Anforderungswerte der EnEV sind
eingehalten.

C) Die in Verbindung mit a EEWärrneG um
verschårflen Anforderungswerle der EnEV sind
eingehalten.

Verschärfter Anforderungzwert
Primärenergiebedarf:

Verschärfter Anforderungswert
für die energetische Oualitåt der
Gebåudehülle Hl'

4
tiehe Fußnote 1 auf Seite 1 dez Energieausweises

C] Regeluro nach 3 Abzatz 5 EnEV

Cl Vereinfachungen nach 9 Abz. 2 EnEV

56,7

Vergleichswerte Endenergie

O 25 50 75 100 125 175 200 225

7

Erläuterungen zum Berechnungsverfahren
Die Energieeinsparverordnung lässt für die Berechnung des Energiebedarfs
unterschiedliche Verfahren zu, die im Einzelfall zu unterschiedlichen Ergeb-
nissen führen können. Insbesondere wegen standardisierter Rar%edingungen
ertauben die angegebenen Werte keine Rückschlüsse auf den tatsächlichen
Energieverbrauch. Die ausgewiesenen Bedarfswene der Skala sind spezifische
Werte nach der EnEV pro Ouadratmeter Gebäudenutzfläche (AO, de im
Allgemeinen größer ist als die Wohnfläche des Gebäudes.

siehe Fußnote 2 auf Seite 1 des Energieausweises 3 freiwillige Angabe
nur bei Neubau cowie bei Modernisierung im Fall des 16 Absatz 1 Satz 3 EnEV nur bei Neubau
nur bei Neubau im Fall der Anwendung von 7 Absatz 1 Nummer 2 EEWärrneG EFH: Einfamilienhaus, MFH: Mehrfamifienhaus

30 82.10


